
#ST# No 22 1

Bundesblatt
102. Jahrgang Bern, den 1. Juni 1950 Band II

Erscheint wöchentlich Preis US Franken im Jahr, 16 Franken im Halbjahr zuzüglich
Nachnahme- and Postbestellungsgebühr

Einrückungsgebühr 50 Kappen die Petitzeile oder deren Kaum, — Inserate franko an
Stämpfli & de. in Bern

#ST# Bundesratsbeschluss
betreffend

die Verlängerung der Geltungsdauer und Abänderung des
Bundesratsbeschlusses über die Allgemeinverbindlicherklärung

eines Gesamtarbeitsvertrages für die Teigwarenindustrie

(Vom 24. Mai 1950)

Der Schweizerische Bundesrat
beschliesst:

Art. l
Die Geltungsdauer des Bundesratsbeschlusses vom 19. November 1948*)

botreffend die Allgemeinverbindlicherklärung eines Gesamtarbeitsvertrages für
die Teigwarenindustrie wird bis zum 80. April 1951 verlängert.

Art. 2
Artikel 2, Ziffer 6, Absatz 9, des vorgenannten Bundesratsbeschlusses wird

aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:
Ari. 2, Ziff. 6, Abs. 9. Für vermindert Arbeitsfähige kann die Betriebs-

leitung im Einvernehmen mit der Betriebskommission individuelle Ab-
machungen treffen.

Art. 3
Dieser Beschluss tritt mit der amtlichen Veröffentlichung in Kraft und

gilt bis zum 30. April 1951.

Bern, den 24. Mai 1950.
Im Namen des Schweizerischen Bundesrates,

Der Bundespräsident:
Max Petitpierre

9136 Der Bundeskanzler:

*) BEI 1948, III, 968. Leimgruber
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